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Sehr geehrte Frau Soltys, 

seit vielen Jahren werden die Planungen zum Bau eines Nord-Ost-Ringes Stuttgart 
in der Region kontrovers diskutiert. Mit dem Nord-Ost-Ring soll eine neue Straßen-
verbindung zwischen den Bundesstraßen (B) 27 (bzw. B 10 im Neckartal) und 
B 29 (bzw. B 14) mit dem Ziel der Verkehrsentlastung der Stadt Stuttgart geschaf-
fen werden. 

Am 21.01.2020 hat die Initiative Landschaftsmodell Nord-Ost-Ring einen auf einer 
Machbarkeitsstudie des Ingenieurbüros Obermeyer1 basierenden Alternativ-
vorschlag2 zur Streckenführung vorgelegt. Dieser Alternativvorschlag folgt im 
Wesentlichen der rund 11,5 km langen Vorzugsvariante aus dem Bundesverkehrs-
wegeplan (BVWP) 2030 und sieht die weitestgehende Führung im Tunnel vor. Für 
die i.d.R. vierstreifige Fahrbahn im Tunnel wird abschnittsweise eine offene 
Bauweise bzw. eine bergmännische Bauweise vorgeschlagen. 

Wir wurden von Ihnen um eine fachliche Bewertung dieses Alternativvorschlages, 
speziell zur Dimensionierung der Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke, ein-
schließlich der Anschlussstellen und Rampen, gebeten. Hierzu haben wir die von 
Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen gesichtet. Danach ist zunächst fest-
zustellen, dass mit diesem Alternativvorschlag einige der Probleme einer ober-
irdisch geführten Trasse wie bspw. die aus der Trassenführung resultierende 
Landschaftszerstörung, Trennwirkung bzw. die Lärmemissionen stellenweise bzw. 
teilweise reduziert werden können. 

Eine verkehrsplanerische bzw. verkehrstechnische Bewertung der Dimensio-
nierung der Verkehrsanlagen ist auf Basis der vorliegenden Informationen jedoch 
nicht möglich. Für eine belastbare Bewertung der mit der Machbarkeitsstudie 
vorgelegten Planung sind Detailplanungen zu den Anschlussstellen, einschließlich 
der Bemessungsverkehrsstärken für die einzelnen Knotenpunkte auf der Grund-
lage einer verkehrsplanerischen Objektprognose, erforderlich. Üblicherweise sind 
diese Detailplanungen kein Bestandteil einer Machbarkeitsstudie und werden in 
den weiterführenden Planungen erarbeitet. Die diesen Detailplanungen zugrunde 
zu legende Verkehrsprognose (Objektprognose) wird aus dem durch die Stadt 

1  Landschaftsmodell Nord-Ost-Ring Region Stuttgart, Machbarkeitsstudie, Obermeyer Planen + Beraten 
GmbH, Stuttgart, 25.06.2019, Abgabeversion

2  Landschaftsmodell Nord-Ost-Ring, Ein Alternativkonzept, Architekturbüro Grub + Lejeune, München 2019 
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zu Schreiben an Stadt Fellbach 

vom 19.10.2020 

Fellbach bereits mehrfach kritisierten (integrierten) Verkehrsmodell für die Region 
abgeleitet. 

Wie könnte es nun weitergehen? Vor der Bewertung von technischen Detailfragen 
bspw. zur Dimensionierung der Anschlussstellen und Rampen hielten wir es für 
zielführender, eine (nochmalige) grundsätzliche Diskussion bzw. Auseinander-
setzung mit den Beteiligten der Region zu den verkehrlichen und raumplaner-
ischen Zielen des Nord-Ost-Ringes zu führen. Dabei könnten die wesentlichen 
Planungsgrundlagen, die Auswirkungen auf Umwelt und Landschaft einzelner 
Trassenvarianten, die Auswirkungen auf Einzelhandel und Wirtschaft, auf Land-
wirtschaft und Raumplanung usw. erfasst und einander gegenübergestellt werden. 
Dazu würde sich etwa der Rahmen eines moderierten Workshops eignen. Eine 
solche Gegenüberstellung der vielfältigen (unterschiedlichen) Ziel- und Wirkungs-
vorstellungen aller Akteure würde auch Inkonsistenzen und Widersprüche 
zwischen den Zielvorstellungen transparent und kommunizierbar machen. 

Für eine später oder zusätzlich durchzuführende detaillierte Bewertung der 
technischen Details gäbe es aus heutiger Sicht zwei Optionen: Entweder die 
Anforderung tatsächlich bewertbarer Grundlagen (Objektplanung, Objektprog-
nose, siehe oben) oder eventuell auch eine spätere kritische Prüfung und 
Bewertung im Rahmen der Beteiligung am erforderlichen Baurechtsverfahren, so 
denn ein solches Verfahren überhaupt begonnen würde. 

Unsere Einschätzung wird auch von Herrn Prof. Dr.-Ing. Udo J. Becker, Inhaber 
der Professur für Verkehrsökologie an der Technischen Universität Dresden, 
geteilt. Mit ihm haben wir uns zu dieser Stellungnahme inhaltlich abgestimmt. 

Freundliche Grüße 

 

 

 

 

Christoph Sommer 
(Geschäftsführer, Beratender Ingenieur Ingenieurkammer Sachsen, Nr.12 457) 
 


